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Gesetzentwurf 
 
der Fraktion der SPD und  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
 
 
 
 
Gesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes 
 
 
A Problem und Regelungsbedarf 
 
In NRW gibt es rund 60.000 km öffentlicher Kanäle und etwa 200.000 km private Abwasser-
leitungen. Die Durchführung sogenannter Dichtheitsprüfungen wurde in NRW für die Betrei-
ber privater Abwasseranlagen 1995 landesgesetzlich verbindlich vorgeschrieben. Im Jahr 
2007 hat der Landtag das Landeswassergesetz novelliert. In diesem Zusammenhang wur-
den die Regelungen zu privaten Abwasseranlagen und zur Dichtheitsprüfung von privaten 
Abwasseranlagen in Nordrhein-Westfalen von der Landesbauordnung in das Landeswasser-
gesetz (LWG) überführt und im neuen § 61a LWG geregelt. Die Überführung in das LWG 
erfolgte vor allem aus inhaltlichen Gründen, da die Überprüfung und Überwachung der 
Dichtheit von Abwasseranlagen ein Thema des Umweltrechts und weniger des Baurechts ist. 
 
Mit dem neuen Wasserhaushaltsgesetz vom 31.07.2009 wurden erstmals bundesweit ver-
bindliche Grundpflichten für die Überwachung von Zustand und Funktionsfähigkeit von Ab-
wasserleitungen in §§ 60 und 61 WHG festgeschrieben. Nach § 60 WHG dürfen Abwasser-
anlagen zudem nur nach den allgemeinen Regeln der Technik betrieben werden. Für den 
Bereich der Abwasserleitungen bedeutet dies, dass die Dichtheit und damit die Funktionsfä-
higkeit sichergestellt sein müssen. Dabei unterscheidet das Wasserhaushaltsgesetz nicht 
zwischen öffentlichen und privaten Kanälen. Für sie gelten die gleichen materiellen Vorsor-
gemaßstäbe. 
 
Die abstrakte Vorgabe im Bundesrecht ist aus sich heraus für die betroffenen Abwasserbe-
seitigungspflichtigen, die Kommunen und die Behörden der Wasserwirtschaftsverwaltung 
nicht vollzugsfähig. Sie muss landesrechtlich weiter konkretisiert werden. In diesem Zusam-
menhang sind wasserwirtschaftliche Zielsetzungen, Vorsorgeaspekte in Bezug auf den 
Schutz des Grundwassers sowie das technische Zusammenwirken von öffentlicher und pri-
vater Abwasserbeseitigung zu betrachten.  
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Das Regelungskonzept des § 61a LWG mit den starren gesetzlichen Regelungen hat sich im 
Praxisvollzug und vor dem Anspruch von Bürgerfreundlichkeit und Gleichbehandlung nicht 
bewährt. 
 
 
B Lösung 
 
Vor diesem Hintergrund ist es geboten, eine neue bürgerfreundliche und praxistaugliche ge-
setzliche Regelung zu schaffen, die gleichzeitig die Erreichung der Ziele des Gewässer-
schutzes gewährleistet und dem Vorsorge- und Verursacherprinzip Rechnung trägt. Mit die-
sem Gesetzentwurf soll die Prüfung des Zustands und der Funktionsfähigkeit privater Ab-
wasseranlagen in NRW auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt werden: 
 
Der § 61a LWG mit der bisherigen landesgesetzlichen Pflicht zur Erstellung betriebssicherer 
Abwasseranlagen sowie zur Dichtheitsprüfung privater Abwasserleitungen wird aufgehoben. 
Stattdessen wird § 61 des LWG, der die Selbstüberwachung von Abwasseranlagen regelt, 
an das neue Wasserhaushaltsgesetz (WHG) aus dem Jahr 2010 angepasst. Hieran anknüp-
fend sieht der Gesetzentwurf eine Ermächtigungsgrundlage für eine Rechtsverordnung vor, 
in der die Einzelheiten der Zustands- und Funktionsfähigkeitsprüfung für alle Abwasseranla-
gen geregelt werden können. Die Gemeinden erhalten eine Ermächtigung für satzungsrecht-
liche Regelungen. Diese Ermächtigung soll es den Kommunen unter Gewässerschutz- und 
Effizienzaspekten ermöglichen, die Kontrolle und ggfs. Sanierung öffentlicher Kanalisationen 
deutlich stärker mit der Kontrolle und ggfs. Sanierung privater Abwasserleitungen zu verzah-
nen. 
 
 
C Alternativen 
 
Beibehaltung des bisherigen Rechtszustandes. 
 
 
D Kosten 
 
Keine. 
 
 
E Zuständigkeit 
 
Zuständig ist das Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz sowie das Ministerium für Inneres und Kommunales. 
 
 
F Auswirkungen auf die kommunale Selbstverwaltung und die Finanzlage der 

Gemeinden und Gemeindeverbände  
 
Durch das Gesetz erwachsen für die Gemeinden keine wesentlichen neuen Aufgaben. Ein 
konnexitätsrelevanter Tatbestand, der zur Gewährung eines Belastungsausgleichs nach dem 
Konnexitätsausführungsgesetz führen würde, liegt damit nicht vor. 
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G Finanzielle Auswirkungen auf Unternehmen und private Haushalte 
 
Die Verpflichtung, dass private Abwasseranlagen dicht sein müssen, bleibt grundsätzlich 
erhalten. Die Unternehmen und die privaten Haushalte sind in unterschiedlicher Weise be-
troffen. 
 
 
H Gender Mainstreaming 
 
Der Gesetzentwurf löst keine geschlechterspezifischen Maßnahmen aus. 
 
 
I Befristung 
 
Eine gesonderte Berichtspflicht für dieses Gesetz scheidet aus, da es sich um ein Ände-
rungsgesetz handelt. 
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 
 
Gesetzentwurf der Fraktion der SPD und 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz zur Änderung des Landeswas-
sergesetzes  
 
Artikel 1 
 

  

Das Landeswassergesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 
(GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert durch 
Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 2010 
(GV. NRW. S. 185), wird wie folgt geändert: 
 

 Wassergesetz für das Land Nordrhein-
Westfalen (Landeswassergesetz – LWG) 
 

  § 53 
Pflicht zur Abwasserbeseitigung  
Zu § 18 a WHG) 
 

  (1) Die Gemeinden haben das auf ihrem 
Gebiet anfallende Abwasser gemäß § 18a 
des Wasserhaushaltsgesetzes zu beseiti-
gen. Die Verpflichtung der Gemeinden zur 
Abwasserbeseitigung umfasst insbesondere 
 

  1. die Planung der abwassertechnischen 
Erschließung von Grundstücken, deren 
Bebaubarkeit nach Maßgabe des Bau-
gesetzbuches durch einen Bebauungs-
plan, einen Vorhaben- und Erschlie-
ßungsplan oder eine Klarstellungs-, Ent-
wicklungs- und Ergänzungssatzung be-
gründet worden ist,  

 
  2.  das Sammeln und das Fortleiten des auf 

Grundstücken des Gemeindegebietes 
anfallenden Abwassers sowie die Auf-
stellung und Fortschreibung von Plänen 
nach § 58 Abs.1 Sätze 4 und 5, 

 
  3.  das Behandeln und die Einleitung des 

nach Nummer 2 übernommenen Abwas-
sers sowie die Aufbereitung des durch 
die Abwasserbehandlung anfallenden 
Klärschlamms für seine ordnungsgemä-
ße Verwertung oder Beseitigung, 

 
  4.  die Errichtung und der Betrieb sowie die 

Erweiterung oder die Anpassung der für 
die Abwasserbeseitigung nach den 
Nummern 2 und 3 notwendigen Anlagen 
an die Anforderungen des § 18b des 
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Wasserhaushaltsgesetzes und des § 57 
dieses Gesetzes, 

 
  5.  das Einsammeln und Abfahren des in 

Kleinkläranlagen anfallenden Schlamms 
und dessen Aufbereitung für eine ord-
nungsgemäße Verwertung oder Beseiti-
gung,  

 
  6.  die Überwachung von Abwasserbehand-

lungsanlagen im Falle des Absatzes 4, 
 

  7.  die Vorlage des Abwasserbeseitigungs-
konzeptes nach Maßgabe der Absätze 
1a und 1b. 

 
  Die Gemeinden können sich zur Erfüllung 

ihrer Abwasserbeseitigungspflicht nach Satz 
2 Dritter bedienen. 
 

  (1a) Mit dem Abwasserbeseitigungskonzept 
nach Absatz 1 Nr. 7 legen die Gemeinden 
der zuständigen Behörde eine Übersicht 
über den Stand der öffentlichen Abwasser-
beseitigung sowie über die zeitliche Abfolge 
und die geschätzten Kosten der nach Ab-
satz 1 Nr. 4 erforderlichen Maßnahmen vor. 
Das Abwasserbeseitigungskonzept ist je-
weils im Abstand von sechs Jahren erneut 
vorzulegen. Es wird von der Gemeinde er-
arbeitet, im Gebiet von Abwasserverbänden 
im Benehmen mit dem Abwasserverband. 
Die vom Abwasserverband gemäß § 54 
Abs. 1 und 5 übernommenen Maßnahmen 
sind nachrichtlich auszuweisen. Die oberste 
Wasserbehörde bestimmt durch Verwal-
tungsvorschrift, welche Angaben in das Ab-
wasserbeseitigungskonzept zwingend auf-
zunehmen sind und in welcher Form sie 
dargestellt werden. Die zuständige Behörde 
kann zur Erreichung der sich aus § 2 erge-
benden Ziele sowie aus einem Maßnah-
menprogramm nach §§ 2d und 2e ergeben-
den Anforderungen Fristen setzen, wenn 
die Gemeinde ohne zwingenden Grund die 
Durchführung von Maßnahmen verzögert, 
die im Abwasserbeseitigungskonzept vor-
gesehen sind. Das Abwasserbeseitigungs-
konzept ist grundsätzlich innerhalb einer 
Frist von drei Monaten zu prüfen; wird es 
nach sechs Monaten nicht beanstandet, 
kann die Gemeinde davon ausgehen, dass 
mit der Umsetzung der dargestellten Maß-
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nahmen in dem dafür von der Gemeinde 
vorgesehenen zeitlichen Rahmen die Auf-
gaben nach § 53 LWG ordnungsgemäß 
erfüllt werden. 
 

  (1b) Das Abwasserbeseitigungskonzept soll 
auch Aussagen darüber enthalten, wie zu-
künftig in den Entwässerungsgebieten das 
Niederschlagswasser unter Beachtung des 
§ 51a und der städtebaulichen Entwicklung 
beseitigt werden kann. Dabei sind die Aus-
wirkungen auf die bestehende Entwässe-
rungssituation sowie die Auswirkungen auf 
das Grundwasser und die oberirdischen 
Gewässer darzustellen. 
 

  (1c) Abwasser ist von dem Nutzungsbe-
rechtigten des Grundstücks, auf dem das 
Abwasser anfällt, der Gemeinde oder, im 
Falle eines Übergangs der Aufgabe des 
Absatz 1 Nr. 2 auf eine Anstalt des öffentli-
chen Rechts oder andere öffentlich-
rechtliche Körperschaften, diesen zu über-
lassen, soweit nicht nach den folgenden 
Vorschriften der Nutzungsberechtigte selbst 
oder andere zur Abwasserbeseitigung ver-
pflichtet sind. Ist die Abwasserbeseitigungs-
pflicht auf den Nutzungsberechtigten eines 
Grundstückes übertragen worden, so geht 
diese Verpflichtung auf den Rechtsnachfol-
ger des Nutzungsberechtigten über. 
 

  (1d) Ist die Einrichtung einer Kanalisation 
nicht gerechtfertigt, weil sie entweder kei-
nen Nutzen für die Umwelt mit sich bringen 
würde oder mit übermäßigen Kosten ver-
bunden wäre, so sind andere geeignete 
kostengünstigere gemeinsame Abwasser-
systeme zulässig, die das gleiche Umwelt-
schutzniveau gewährleisten. 
 

1. In § 53 wird nach Absatz 1d) folgender 
Absatz 1e) angefügt: 

 

  

 Die Gemeinde kann zur Erfüllung ihrer 
Abwasserbeseitigungspflicht durch Sat-
zung 

 

  

1. Fristen für die Prüfung von Zulei-
tungskanälen festlegen, wenn die 
Verordnung nach § 61 Absatz 2 kei-
ne Fristen für die erstmalige Prüfung 
vorsieht oder wenn Sanierungsmaß-
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nahmen an öffentlichen Abwasser-
anlagen durchzuführen sind oder 
wenn die Gemeinde für abgegrenzte 
Teile ihres Gebietes die Kanalisation 
im Rahmen der Selbstüberwa-
chungsverpflichtung nach § 61 über-
prüft, 

 
2. festlegen, dass ihr eine Bescheini-

gung über das Ergebnis der Prüfung 
vorzulegen ist, 

 

  

3. die Errichtung und den Betrieb von 
Inspektionsöffnungen oder Einstei-
geschächten mit Zugang für Perso-
nal auf privaten Grundstücken vor-
schreiben. 

 

  

 Die Gemeinde ist verpflichtet, die 
Grundstückseigentümer über ihre 
Pflichten nach §§ 60 und 61 des Was-
serhaushaltsgesetzes zu unterrichten 
und zu beraten.  

 

  

  (2) Werden einem Indirekteinleiter Maß-
nahmen der Abwasserbeseitigung auferlegt, 
ist er insoweit abwasserbeseitigungspflich-
tig. 
 

  (3) Zur Beseitigung von Niederschlagswas-
ser, welches von Straßenoberflächen au-
ßerhalb im Zusammenhang bebauter Ort-
steile anfällt, ist der Träger der Straßenbau-
last verpflichtet. 
 

  (3a) Sofern gegenüber der zuständigen 
Behörde nachgewiesen ist, dass das Nie-
derschlagswasser gemeinwohlverträglich 
auf dem Grundstück versickert oder ortsnah 
in ein Gewässer eingeleitet werden kann 
und die Gemeinde den Nutzungsberechtig-
ten des Grundstücks von der Überlas-
sungspflicht nach Absatz 1c freigestellt hat, 
ist er zur Beseitigung von Niederschlags-
wasser verpflichtet. Hiervon unberührt bleibt 
die Möglichkeit der Gemeinde, auf die Über-
lassung des Niederschlagswassers zu ver-
zichten, wenn die Übernahme bereits erfolgt 
ist und eine ordnungsgemäße Beseitigung 
oder Verwendung des Niederschlagswas-
sers durch den Nutzungsberechtigten si-
chergestellt ist. Der Nachweis der Gemein-
wohlverträglichkeit ist von der Gemeinde 
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unter Berücksichtigung der Entwicklung der 
Grundwasserstände zu führen, wenn die 
Bebaubarkeit des Grundstückes nach dem 
1. Januar 1996 durch einen Bebauungs-
plan, einen Vorhabens- und Erschließungs-
plan oder eine baurechtliche Satzung be-
gründet worden ist. Im Übrigen ist der 
Nachweis durch den Nutzungsberechtigten 
des Grundstücks zu führen. Im Falle des 
Satzes 3 ist der Nachweis der zuständigen 
Behörde rechtzeitig vor der Bebauung der 
Grundstücke mit der Planung nach § 53 
Abs. 1 Nr. 1 und § 58 Abs. 1 vorzulegen. 
 

  (4) Die zuständige Behörde kann die Ge-
meinde auf ihren Antrag widerruflich ganz 
oder teilweise von der Pflicht zur Abwasser-
beseitigung für Grundstücke außerhalb im 
Zusammenhang bebauter Ortsteile freistel-
len und diese Pflicht auf die Nutzungsbe-
rechtigten der Grundstücke übertragen, 
wenn eine Übernahme des Abwassers we-
gen technischer Schwierigkeiten oder we-
gen eines unverhältnismäßig hohen Auf-
wandes nicht angezeigt ist, das Wohl der 
Allgemeinheit der gesonderten Abwasser-
beseitigung nicht entgegensteht und der 
Nutzungsberechtigte eine Abwasserbe-
handlungsanlage betreibt, die den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik entspricht. 
Die zuständige Behörde kann auf Antrag 
der Gemeinde darüber hinaus bei landwirt-
schaftlichen Betrieben dem Nutzungsbe-
rechtigten der Grundstücke die Pflicht zum 
Abfahren und Aufbereiten der anfallenden 
Schlamms übertragen, wenn die Schlamm-
behandlung in einer Kleinkläranlage den 
allgemein anerkannten Regeln der Technik 
entspricht und der Schlamm auf eigenbe-
wirtschaftete Ackerflächen unter Beachtung 
der geltenden abfallrechtlichen, natur-
schutzrechtlichen und bodenschutzrechtli-
chen Bestimmungen aufgebracht wird. 
 

  (4a) Zum Zweck der Erfüllung der Abwas-
serbeseitigungspflicht nach Absatz 1 gilt für 
die Bediensteten der Gemeinde und die mit 
Berechtigungsausweis versehenen Beauf-
tragen der Gemeinde § 117 entsprechend. 
Satz 1 gilt auch für Anlagen zur Ableitung 
von Abwasser, das der Gemeinde zu über-
lassen ist. 
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  (5) Die zuständige Behörde kann die Ge-
meinde auf ihren Antrag widerruflich ganz 
oder teilweise von der Pflicht zur Beseiti-
gung von Abwasser aus gewerblichen Be-
trieben, einschließlich der von diesen ge-
nutzten Flächen und aus anderen Anlagen 
freistellen und diese Pflicht auf den gewerb-
lichen Betrieb oder den Betreiber der Anla-
ge übertragen, soweit das Abwasser zur 
gemeinsamen Fortleitung oder Behandlung 
in einer öffentlichen Abwasseranlage unge-
eignet ist oder zweckmäßiger getrennt be-
seitigt wird. Unter den gleichen Vorausset-
zungen kann die zuständige Behörde nach 
Anhörung der Gemeinde die Pflicht zur Ab-
wasserbeseitigung ganz oder teilweise ei-
nem Gewerbebetrieb oder dem Betreiber 
der Anlage auf seinen Antrag widerruflich 
übertragen. Im Gebiet eines Abwasserver-
bandes ist dieser zu beteiligen. § 54 Abs. 4 
bleibt unberührt. Sollen kommunales Ab-
wasser und Abwasser aus einem gewerbli-
chen Betrieb gemeinsam behandelt werden, 
kann die zuständige Behörde die Abwas-
serbehandlung mit Zustimmung der be-
troffenen Gemeinde und des gewerblichen 
Betriebes auf diesen übertragen, wenn die 
Abwasserbehandlung durch den gewerbli-
chen Betrieb zweckmäßiger ist. 
 

  (6) Abwasserbeseitigungspflichtige können 
sich mit Genehmigung der zuständigen Be-
hörde zur gemeinsamen Durchführung der 
Abwasserbeseitigung zusammenschließen. 
Sie sind zur gemeinsamen Durchführung 
verpflichtet, wenn anders die Abwasserbe-
seitigung nicht ordnungsgemäß durchge-
führt werden kann oder wenn die gemein-
same Durchführung zweckmäßiger ist. Dies 
ist insbesondere der Fall, wenn durch die 
gemeinsame Durchführung 
 

  a)  eine Beeinträchtigung des Wohls der 
Allgemeinheit, insbesondere eine Ge-
wässerverunreinigung vermieden oder 
verringert, 

 
oder 
 

  b)  die Abwasserbeseitigung insgesamt wirt-
schaftlicher gestaltet werden kann. 
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  (7) Obliegt die Abwasserbeseitigungspflicht 
nicht einer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft, hält die zuständige Behörde den 
Verpflichteten zur Erfüllung seiner Pflicht 
an. 
 

2.  § 61 wird wie folgt geändert: 
 

 § 61 
Selbstüberwachung von Abwasseranla-
gen 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
 

  

 aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „Abwasseranlagen sind nach 
Maßgabe der §§ 60 Absatz 1 
und 2, 61 Absatz 2 WHG zu 
betreiben.“ 

 
bb) Sätze 2 und 3 werden gestri-

chen. 
 

 (1) Wer eine Abwasseranlage nach § 58 
betreibt, ist verpflichtet, ihren Zustand, ihre 
Unterhaltung und ihren Betrieb selbst zu 
überwachen und hierüber Aufzeichnungen 
zu fertigen. Die Aufzeichnungen sind min-
destens drei Jahre lang aufzubewahren und 
auf Verlangen den zuständigen Behörden 
vorzulegen. § 60 Abs. 1 Satz 2 gilt entspre-
chend. Kommt der Betreiber einer Abwas-
serbehandlungsanlage seinen Verpflichtun-
gen nach § 57 Abs. 3 nicht rechtzeitig nach, 
kann er von der zuständigen Behörde ver-
pflichtet werden, auf seine Kosten die Anla-
ge oder Teile von ihr regelmäßig durch ei-
nen geeigneten Sachverständigen überprü-
fen zu lassen. Die zuständige Behörde legt 
dabei Art, Umfang und Häufigkeit der Über-
prüfungen fest. Der Sachverständige hat 
das Prüfergebnis, insbesondere bei der 
Überprüfung festgestellte Mängel, dem Be-
treiber festgestellte Mängel auch der zu-
ständigen Behörde mitzuteilen. Der Betrei-
ber hat die Mängel unverzüglich abzustellen 
und die zuständige Behörde darüber zu 
unterrichten. 
 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 
 

  

 „(2) Die oberste Wasserbehörde wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
mit Zustimmung des Landtags ins-
besondere Regelungen zu treffen 
über: 

 

 (2) Die oberste Wasserbehörde wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung Rege-
lungen zu treffen über 
 

1. die vom Betreiber zu beobach-
tenden Einrichtungen und Vor-
gänge, die Häufigkeit der Be-
obachtung, die Art und den Um-
fang der zu ermittelnden Be-

 1. die vom Betreiber zu beobachtenden 
Einrichtungen und Vorgänge, die Häufig-
keit der Beobachtung, die Art und den 
Umfang der zu ermittelnden Betriebs-
kenndaten und die Häufigkeit ihrer Er-
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triebskenndaten und die Häufig-
keit ihrer Ermittlung sowie Art und 
Umfang der Aufzeichnungen über 
die Beobachtungen und Ermitt-
lungen, 

 

mittlung sowie Art und Umfang der Auf-
zeichnungen über die Beobachtungen 
und Ermittlungen, 

 

2. die Methoden und Fristen zur 
Durchführung der Prüfung des 
Zustands und der Funktionsfähig-
keit, die Anerkennung durchge-
führter Prüfungen, Notwendigkeit 
und Fristen der Sanierung, Unter-
richtung und Beratung, die Anfor-
derungen an die Sachkunde so-
wie die Voraussetzungen für die 
Anerkennung bzw. Aberkennung 
der Sachkunde durch die nord-
rhein-westfälische Handwerks-
kammer, Industrie- und Handels-
kammer oder Ingenieurkammer-
Bau, die Führung einer landes-
weiten Liste der anerkannten 
Sachkundigen und Schulungsin-
stitutionen, 

 

 2.  die Verpflichtung des Betreibers, Unter-
lagen ohne besondere Aufforderung re-
gelmäßig vorzulegen, 

 

3.  den Inhalt, die Aufbewahrung und 
die Vorlage von Unterlagen, 
Nachweisen und Prüfbescheini-
gungen.“ 

 3.  die ohne besondere wasserbehördliche 
Anordnung von Sachverständigen im 
Auftrag und auf Kosten des Betreibers 
regelmäßig zu überprüfenden Anlagen 
oder Anlageteile sowie über die Art, den 
Umfang und die Häufigkeit der Überprü-
fungen. 

 
  (3) Bei Abwassereinleitungen und Indirek-

teinleitungen nach §§ 59 und 59a kann die 
zuständige Behörde den Einleiter von der 
Pflicht zur Selbstüberwachung nach den 
Absätzen 1 und 2 ganz oder teilweise be-
freien, wenn keine erhebliche Beeinträchti-
gung des Wohls der Allgemeinheit zu erwar-
ten ist. 
 

3.  § 61a wird aufgehoben. 
 

 § 61a 
Private Abwasseranlagen 
 

  (1) Private Abwasseranlagen sind so anzu-
ordnen, herzustellen und instand zu halten, 
dass sie betriebssicher sind und Gefahren 
oder unzumutbare Belästigungen nicht ent-
stehen können. Abwasserleitungen müssen 
geschlossen, dicht und soweit erforderlich 
zum Reinigen eingerichtet sein. Nieder-
schlagswasser kann in offenen Gerinnen 
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abgeleitet werden. Im Übrigen gilt § 57 ent-
sprechend. 
 

  (2) Die Gemeinde ist berechtigt, die Errich-
tung und den Betrieb von Inspektionsöff-
nungen oder Einsteigeschächten mit Zu-
gang für Personal auf privaten Grundstü-
cken satzungsrechtlich vorzuschreiben. 
 

  (3) Der Eigentümer eines Grundstücks hat 
im Erdreich oder unzugänglich verlegte Ab-
wasserleitungen zum Sammeln oder Fortlei-
ten von Schmutzwasser oder mit diesem 
vermischten Niederschlagswasser seines 
Grundstücks nach der Errichtung von Sach-
kundigen auf Dichtheit prüfen zu lassen. 
Eigentümer anderer Grundstücke, in denen 
diese Leitungen verlaufen, haben die Prü-
fung der Dichtigkeit und damit einhergehen-
de Maßnahmen zu dulden. Ausgenommen 
sind Abwasserleitungen zur getrennten Be-
seitigung von Niederschlagswasser und 
Leitungen, die in dichten Schutzrohren so 
verlegt sind, dass austretendes Abwasser 
aufgefangen und erkannt wird. Über das 
Ergebnis der Dichtheitsprüfung ist eine Be-
scheinigung zu fertigen. Die Bescheinigung 
hat der nach Satz 1 Pflichtige aufzubewah-
ren und der Gemeinde auf Verlangen vorzu-
legen. Die Dichtheitsprüfung ist in Abstän-
den von höchstens zwanzig Jahren zu wie-
derholen. 
 

  (4) Bei bestehenden Abwasserleitungen 
muss die erste Dichtheitsprüfung gemäß 
Absatz 3 bei einer Änderung, spätestens 
jedoch bis zum 31. Dezember 2015 durch-
geführt werden. 
 

  (5) Die Gemeinde soll durch Satzung ab-
weichende Zeiträume für die erstmalige 
Prüfung nach Absatz 4 Satz 1 festlegen, 
 

  1.  wenn Sanierungsmaßnahmen an öffent-
lichen Abwasseranlagen in dem Abwas-
serbeseitigungskonzept nach § 53  
Abs. 1a oder in einem gesonderten Ka-
nalsanierungs- oder Fremdwassersanie-
rungskonzept festgelegt sind oder 
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  2.  wenn die Gemeinde für abgegrenzte 
Teile ihres Gebietes die Kanalisation im 
Rahmen der Selbstüberwachungsver-
pflichtung nach § 61 überprüft. 

 
  Die Gemeinde muss für bestehende Ab-

wasserleitungen durch Satzung kürzere 
Zeiträume für die erstmalige Prüfung nach 
Absatz 4 Satz 1 festlegen, wenn sich diese 
auf einem Grundstück in einem Wasser-
schutzgebiet befinden und 
 

  1. zur Fortleitung industriellen oder gewerb-
lichen Abwassers dienen und vor dem  
1. Januar 1990 errichtet wurden oder 

 
  2. zur Fortleitung häuslichen Abwassers 

dienen und vor dem 1. Januar 1965 er-
richtet wurden. 

 
  Im Falle des Satzes 2 sind bei Festlegung 

des Zeitraumes die Schutzziele der Was-
serschutzgebietsverordnung zu berücksich-
tigen. Die Gemeinde ist verpflichtet, die 
Grundstückseigentümer über die Durchfüh-
rung der Dichtheitsprüfung zu unterrichten 
und zu beraten. 
 

  (6) Die oberste Wasserbehörde ist ermäch-
tigt, die Anforderungen an die Sachkunde 
durch Verwaltungsvorschrift festzulegen. 
Die Gemeinde kann bis zum Erlass der 
Verwaltungsvorschrift durch Satzung Anfor-
derungen an die Sachkunde festlegen. Die 
Feststellung der Sachkunde erfolgt durch 
die nordrhein-westfälischen Handwerks-
kammern, die Industrie- und Handelskam-
mern und die Ingenieurkammer-Bau nach 
Maßgabe dieser Verwaltungsvorschrift. 
Über den Antrag auf Sachkundefeststellung 
entscheidet die nach Satz 3 zuständige 
Stelle innerhalb einer Frist von drei Mona-
ten. § 42a Absatz 2 Satz 2 bis 4 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes gilt entspre-
chend. In anderen Bundesländern erfolgte 
Sachkundefeststellungen gelten auch in 
Nordrhein-Westfalen. Entsprechendes gilt 
für gleichwertige Sachkundefeststellungen, 
die in einem anderen Mitgliedsstaat der 
Europäischen Gemeinschaften oder in ei-
nem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum bereits erteilt worden sind. Zum 
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Nachweis der Gleichwertigkeit kann die 
Vorlage der entsprechenden Urkunden ver-
langt werden, wobei sie inländischen Nach-
weisen gleich stehen, soweit sie mit diesen 
gleichwertig sind oder aus ihnen hervorgeht, 
dass die betreffenden Anforderungen erfüllt 
sind. Das Feststellungsverfahren kann über 
eine einheitliche Stelle nach den Vorschrif-
ten des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
abgewickelt werden. 
 

  (7) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht für Ab-
wasserleitungen, die aufgrund des § 61 
Selbstüberwachungspflichten unterliegen. 
 

Artikel 2 
 

  

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner 
Verkündung in Kraft. 
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Begründung 
 
 
Zu Artikel 1 
 
Mit dem Gesetzentwurf wird die Prüfung des Zustands und der Funktionsfähigkeit privater 
Abwasseranlagen in Nordrhein-Westfalen auf eine neue gesetzliche Grundlage gestellt. 
Die gesetzliche Pflicht zur Prüfung des Zustands und der Funktionsfähigkeit sollen die abs-
trakten Pflichten der §§ 60 und 61 des Wasserhaltsgesetzes konkretisieren. 
 
 
Zu § 53 (Nr. 1) 
 
Durch die Ergänzung des § 53 um den Absatz 1e) erhalten Kommunen angepasste Sat-
zungsbefugnisse. Diese soll es den Kommunen unter Gewässerschutz- und Effizienzaspek-
ten ermöglichen, die Überprüfung und ggfs. Sanierung öffentlicher Kanäle deutlich stärker 
mit der Überprüfung und ggfs. Sanierung privater Abwasserleitungen zu verzahnen. Die Er-
mächtigung für das Fordern von Inspektionsöffnungen oder Einsteigeschächten auf privaten 
Grundstücken entspricht der bestehenden Regelung des § 61a Absatz 2. 
 
Die Verpflichtung der Kommunen, die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigen-
tümer über die Durchführung der Funktionsprüfung zu unterrichten und zu beraten, ent-
spricht dem bestehenden § 61a Absatz 5 Satz 4.  
 
 
Zu § 61 (Nr. 2) 
 
In § 61 wird zunächst klargestellt, dass Abwasseranlagen nach Maßgabe der §§ 60 Absatz 1 
und 2 und 61 Absatz 2 WHG zu betreiben sind. Mit dieser Regelung stellt das LWG die 
rechtliche Verknüpfung zu den geltenden Bestimmungen des Wasserhaushaltsgesetzes her. 
In § 61 Absatz 2 wird die bestehende Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Rechtsver-
ordnung aufgegriffen, erweitert und insbesondere im Hinblick auf die Prüfung des Zustands 
und der Funktionsfähigkeit privater Abwasserleitungen konkretisiert. 
 
Nach der vorgesehenen Ermächtigungsgrundlage wird die oberste Wasserbehörde ermäch-
tigt, insbesondere Regelungen über die vom Betreiber zu beobachtenden Einrichtungen und 
Vorgänge, die Häufigkeit der Beobachtung, die Art und den Umfang der zu ermittelnden Be-
triebskenndaten und die Häufigkeit ihrer Ermittlung sowie Art und Umfang der Aufzeichnun-
gen über die Beobachtungen und Ermittlungen für öffentliche Kanäle zu treffen. Insoweit 
wurde die bestehende Ermächtigungsgrundlage (§ 61 Absatz 2 Nr.1) unverändert übernom-
men. 
 
Unter § 61 Absatz 2 Nr. 2 wird die Ermächtigung geschaffen, Regelungen zu den Methoden 
und Fristen zur Durchführung der Prüfung des Zustands und der Funktionsfähigkeit, zur 
Notwendigkeit und zum Zeitpunkt der Sanierung und zur Unterrichtung und Beratung zu tref-
fen. Mit diesen Regelungen wird die Möglichkeit geschaffen, die Regelungen des bisherigen 
§ 61a sowohl hinsichtlich Prüfung und auch der Unterrichtung und Beratung durch die Ge-
meinde zu ersetzen und hinsichtlich der Sanierung schadensadäquate Vorgaben zu machen. 
 
Daneben beinhaltet die Nr. 2 auch die Ermächtigung, die Zuständigkeiten und die Voraus-
setzungen für die Anerkennung bzw. Aberkennung der Sachkunde zu regeln. Damit soll das 
bestehende bisher im Wesentlichen auf der Basis von Verwaltungsvorschriften beruhende 
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Regime der Feststellung bzw. Anerkennung von Sachkundigen verbindlich festgelegt werden 
können. 
 
Nach § 61 Absatz 2 Nr. 3 ist die oberste Wasserbehörde auch ermächtigt, Regelungen über 
den Inhalt, die Aufbewahrung und die Vorlage von Unterlagen, Nachweisen und Prüfbe-
scheinigungen zu treffen. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, einheitliche und verbindli-
che Vorgaben für eine Prüfbescheinigung und weitere Unterlagen zu fordern. Das wird sich 
sowohl auf die Qualität der Prüfberichte und damit auch auf die Nachvollziehbarkeit der Prü-
fergebnisse positiv auswirken. Auch macht die Ermächtigung den bisherigen § 60 Absatz 1 
Satz 2 und 3 nicht mehr erforderlich. 
 
 
Zu § 61a (Nr. 3) 
 
Die Änderungen der §§ 53 und 61 machen die Regelung des § 61a obsolet, so dass sie auf-
gehoben werden kann. 
 
 
Zu Artikel 2 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten. 
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